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Anlage 1 der Vergaberichtlinien: 
Vergabekriterien und punktebasierte Gewichtung 
 
Nr. Kriterium Punkte 

1 Familienstand 

 Verheiratet 5 Punkte 
 Eingetragene Lebenspartnerschaft 5 Punkte 
 Eheähnliche oder sonstige auf Dauer angelegte 

Lebensgemeinschaft 
5 Punkte 

 Nachweis erforderlich:   
Zu erbringen ist eine aktuelle, erweiterte Meldebescheini-
gung, aus welcher der Familienstand und der Ehepart- 
ner/Lebenspartner hervorgeht, oder ein vergleichbarer  
amtlicher Nachweis der EU. Der Nachweis darf dabei  
höchstens drei Monate alt sein. 

Max. 5 Punkte 

2 Anzahl der Kinder 

 Je haushaltsangehörigem, minderjährigem Kind, das im 
Haushalt des Bewerbers mit Hauptwohnsitz gemeldet ist 
und dort auch tatsächlich wohnt. Es werden dabei maximal 
drei Kinder berücksichtigt: 

 

 1 Kind 15 Punkte 
 2 Kinder 20 Punkte 
 3 Kinder oder mehr 25 Punkte 
 Nachweis erforderlich:   

Als Nachweis ist eine aktuelle, erweiterte Meldebeschei- 
nigung, aus welcher die im Haushalt lebenden Kinder her- 
vorgehen, oder ein vergleichbarer amtlicher Nachweis in- 
nerhalb der EU vorzulegen. Der Nachweis darf dabei  
höchstens drei Monate alt sein. Eine bestehende  
Schwangerschaft wird als Kind „angerechnet“ (den Be- 
werbungsunterlagen ist ein entsprechender Nachweis in  
Form einer ärztlichen Bescheinigung ab der 12. Schwan- 
gerschaftswoche beizufügen). 

Max. 25 Punkte 

3 Alter der Kinder 

 Je haushaltsangehörigem, minderjährigem Kind, das im  
Haushalt des Bewerbers mit Hauptwohnsitz gemeldet ist  
und dort auch tatsächlich wohnt, wird das Alter des Kindes  
jeweils wie folgt berücksichtigt: 
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 < 6 Jahre 15 Punkte 
 6 – 10 Jahre 10 Punkte 
 11 – 18 Jahre 5 Punkte 
 Nachweis erforderlich:   

Als Nachweis ist eine aktuelle, erweiterte Meldebeschei- 
nigung, aus welcher die im Haushalt lebenden Kinder her- 
vorgehen, oder ein vergleichbarer amtlicher Nachweis in- 
nerhalb der EU vorzulegen. Der Nachweis darf dabei  
höchstens drei Monate alt sein. Eine bestehende Schwan- 
gerschaft wird als Kind „angerechnet“ (den Bewerbungs- 
unterlagen ist ein entsprechender Nachweis in Form einer  
ärztlichen Bescheinigung ab der 12. Schwangerschafts- 
woche beizufügen). 

Max. 25 Punkte 

4 Grad der Behinderung und Pflegegrad 

 Je Grad der Behinderung oder Pflegegrad eines Bewer- 
bers oder eines im Haushalt des Bewerbers lebenden und  
mit Hauptwohnsitz gemeldeten Angehörigen: 

 

 Grad der Behinderung (GdB) von mind. 50 % und/oder  
Pflegegrad 1 oder 2 

10 Punkte 

 Grad der Behinderung (GdB) von mind. 80 % und/oder  
Pflegegrad 3, 4 oder 5 

15 Punkte 

 Hinweis: Eine Kumulation von GdB und Pflegegrad ist  
nicht zulässig (Beispiel: GdB von 50 % und Pflegegrad  
von 3 einer Person ergibt Punktezahl von 15).  
Nachweis erforderlich:  
- Grad der Behinderung (GdB): Schwerbehindertenausweis  
- Pflegegrad: Nachweis über den Pflegegrad (z.B. Bestä- 
tigung der Pflegekasse)  
- Nachweis des Hauptwohnsitzes: Der Nachweis ist durch  
eine aktuelle, erweiterte Meldebescheinigung, aus wel- 
cher der Hauptwohnsitz des Bewerbers als auch eines o- 
der mehrerer Angehörigen hervorgeht oder ein vergleich- 
barer amtlicher Nachweis innerhalb der EU zu erbringen.  
Der Nachweis darf dabei höchstens drei Monate alt sein. 

Max. 25 Punkte 

5 Ehrenamtliches Engagement im Katastrophenschutzdienst 

 Für eine Tätigkeit des Bewerbers im ehrenamtlichen Ein- 
satz als aktives Mitglied in einer im Katastrophen-/Bevöl- 
kerungsschutz tätigen Einrichtung, Behörde, Organisation  
(z.B. Freiwillige Feuerwehr, THW, DLRG, DRK), erhält der  

20 Punkte 
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Bewerber 20 Punkte. 
 Nachweis erforderlich: 

Bestätigung der im Katastrophen-/Bevölkerungsschutz tä- 
tigen Einrichtung, Behörde, Organisation über die Tätig- 
keit des Bewerbers im aktiven ehrenamtlichen Einsatz. 

Max. 20 Punkte 

6 Grundeigentum innerhalb der Gemarkung Flein 

6.1 Eigentum eines Wohngebäudes oder einer Eigentumswohnung 
 Der Bewerber ist nicht (Mit-)Eigentümer eines  

Wohn-gebäudes oder einer Eigentumswohnung auf der 
Gemarkung Flein. 

5 Punkte 

6.2 Eigentum eines unbebauten Bauplatzes 
 Der Bewerber ist (Mit-)Eigentümer eines unbebauten 

Bauplatzes auf der Gemarkung Flein. 
-100 Punkte 

 Kumulation von 6.1 und 6.2 möglich. Grundeigentum der 
Bewerber wird kumuliert berücksichtigt. 
Nachweis erforderlich: 
Das Formular „Einwilligung zur Einsichtnahme in das 
Grundbuch“ ist ausgefüllt und unterschrieben grundsätzlich 
von jedem Bewerber einzureichen, unabhängig davon, ob 
Eigentum vorhanden ist oder nicht. 

Max. 10 Punkte 

7 Zeitdauer des Hauptwohnsitzes in der Gemeinde 

 Der Bewerber erhält pro vollem, ununterbrochenem Jahr  
eines beim Einwohnermeldeamt gemeldeten und tatsäch- 
lichen Hauptwohnsitzes in der Gemeinde Flein innerhalb 
der vergangenen fünf Jahre, rückgerechnet ab dem Bewer- 
bungsstichtag jeweils 10 Punkte. 

10 Punkte 

 Nachweis erforderlich:   
Als Nachweis ist eine aktuelle, erweiterte Meldebeschei- 
nigung vorzulegen oder ein vergleichbarer amtlicher  
Nachweis innerhalb der EU zu erbringen. Der Nachweis  
darf dabei höchstens drei Monate alt sein. 

Max. 50 Punkte 

8 Zeitdauer einer Erwerbstätigkeit in der Gemeinde  

 Der Bewerber erhält pro vollem, ununterbrochenem Jahr,  
in welchem er als Arbeitnehmer, Beamter, Freiberufler,  
Selbstständiger, Arbeitgeber oder Gewerbetreibender in  
der Gemeinde Flein innerhalb der vergangenen fünf Jahre,  
rückgerechnet ab dem Bewerbungsstichtag seinem  
Hauptberuf nachgeht, jeweils 10 Punkte. 

10 Punkte 
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 Der Sitz oder die Betriebsstätte des Unternehmens/ des  
Arbeitgebers/ der selbstständigen oder freiberuflichen Tä- 
tigkeit muss in der Gemeinde Flein liegen.   

Nachweis erforderlich:   
Bestätigung des Arbeitgebers über Dauer des Bestehens  
sowie Art und Umfang des Arbeitsverhältnisses, Handels- 
registerauszug, Gewerbeanmeldung, Zulassung, Konzes- 
sion, Bestätigung der Berufskammer, sonstige gültige  
Nachweise. Der Nachweis darf dabei höchstens drei Mo- 
nate alt sein. 

Max. 50 Punkte 

9 Ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde  
Ausübung eines Ehrenamts (Sonderaufgabe) in der Gemeinde. 

 Für eine ehrenamtliche Tätigkeit (freiwillige Ausübung 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit zum Beispiel im 
sportlichen, kulturellen, sozialen oder karitativen Bereich) 
des Bewerbers in der Gemeinde Flein als:  

 Mitgliedschaft in der Vorstandschaft oder Ausübung  
eines Ehrenamtes mit Sonderaufgabe in einem ortsan- 
sässigen, im Vereinsregister eingetragenen Verein  
(z.B. Vereinsvorstand, Übungsleiter, Jugendtrainer 
usw.)   

 Mitgliedschaft in einem Leitungsgremium oder Aus- 
übung eines Ehrenamtes mit Sonderaufgabe einer orts- 
ansässigen, öffentlich-rechtlichen Religions-
gemeinschaft (z.B. Kirchengemeinderat, Ältestenkreis, 
Jugendleiter)  

 Mitgliedschaft in der Vorstandschaft oder Ausübung  
eines Ehrenamtes mit Sonderaufgabe einer 
ortsansässigen, sozial-karitativen Organisation  
(z.B. Caritas, Diakonisches Werk, Malteser Hilfsdienst, 
Johanniter, Heilsarmee, Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, 
Paritätischer Wohlfahrtsverband)   

 Mitglied des Gemeinderats in der Gemeinde Flein 

erhält der Bewerber für jedes volle, ununterbrochene  
Jahr der Tätigkeit innerhalb der vergangenen fünf Jahre,  
rückgerechnet ab dem Bewerbungsstichtag jeweils  
10 Punkte. 

10 Punkte 

 Nachweis erforderlich:   
Bestätigung durch Verein / öffentlich-rechtliche Religions- 

Max. 50 Punkte 
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gemeinschaft / sozial-karitative Organisation / Gemeinde  
Flein über Dauer der Mitgliedschaft bzw. Tätigkeit. Der 
Nachweis darf dabei höchstens drei Monate alt sein. Als 
Nachweis für die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
in einem im Vereinsregister eingetragenen Verein sind ins- 
besondere erforderlich: Bei Tätigkeit als Mitglied in der  
Vorstandschaft ein Auszug aus dem Vereinsregister oder  
bei Tätigkeit z.B. als Übungsleiter in einem Sportverein  
der Nachweis durch den Vereinsvorstand. Mehrere Funk- 
tionen in einem Verein bzw. einer Organisation, die wäh- 
rend derselben Zeitdauer „zeitgleich“ ausgeübt wurden,  
können nicht addiert werden (Beispiel: Zeitgleiche Mit- 
gliedschaft im Vorstand und Tätigkeit als Übungsleiter  
eines Sportvereins). 

7-9 Hinweis Ortsbezugskriterien 

 Alle Ortsbezugskriterien (Ziff. 7 – 9) haben bereits für sich  
betrachtet eine hohe Relevanz zur Erreichung des in der  
Präambel verfolgten Ziels, die langjährig gewachsenen, 
intakten, sozial sowie demographisch ausgewogenen Be- 
völkerungsstrukturen sowie die damit verbundene ge- 
meindliche und kulturelle Identität, Lebendigkeit und Ei- 
genart – mitunter auch als Teil des ländlichen Raums – zu  
erhalten. Aufgrund dessen wird den Ortsbezugskriterien  
vorliegend eine im Vergleich zu den übrigen Kriterien (Ziff.  
1 – 6) jeweils höhere maximal erreichbare Punktzahl zu- 
geordnet (jeweils maximal 50 Punkte). Um der Vorgabe  
der Europäischen Union in den Leitlinien für Gemeinden  
bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken  
im Rahmen des sogenannten Einheimischenmodells vom  
22. Februar 2017 gerecht zu werden, erfolgt jedoch – mit  
Blick auf die mit den übrigen Kriterien (Ziff. 1 – 6) maximal  
zu erreichende Punktzahl von 110 Punkten – bei den  
Ortsbezugskriterien (Ziff. 6 – 8) eine Deckelung auf eine  
maximal erreichbare Punktzahl von 100. Somit können  
bei vollständiger Erfüllung aller Kriterien (Ziff. 1 – 9) ins- 
gesamt maximal 210 Punkte erreicht werden. 

 

   
Auswahl bei Punktgleichheit: 
Erzielen zwei oder mehrere Bewerber die gleiche Punktzahl, entscheidet das Los. 
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Begriffsbestimmungen:  

 Als Lebenspartner gelten Personen, die in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft nach dem LPartG oder nach ausländischem Recht leben. 

 Ehepaaren und Lebenspartnern gleichgestellt sind Personen (Paare in 
eheähnlicher Lebensgemeinschaft oder Personen, die in einer sonstigen auf 
Dauer angelegten Lebensgemeinschaft leben), die in einem gemeinsamen 
Haushalt so zusammenleben, dass nach verständiger Würdigung der wechsel-
seitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und 
füreinander einzustehen. Diese Voraussetzung gilt im Sinne dieser Richtlinie 
als erbracht, wenn innerhalb der letzten fünf Jahre vor Ablauf der 
Bewerbungsfrist ein gemeinsamer Hauptwohnsitz fünf volle, ununter-
brochene Jahre bestand.  

 Als Kinder im Sinne dieser Vergabekriterien gelten haushaltsangehörige 
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Auch gelten ungeborene 
Kinder bei einer ärztlich bescheinigten Schwangerschaft ab der 12. 
Schwangerschaftswoche als Kinder im Sinne dieser Vergabekriterien.   

 Angehörige (i.S.v. § 15 Abs. 1 Nr. 1 – 8 AO) sind die nachfolgend bezeichneten 
Personen, die im Haushalt des Bewerbers mit Hauptwohnsitz gemeldet sind 
und tatsächlich wohnen: Verlobte, Ehegatte oder Lebenspartner, Verwandte 
und Verschwägerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, 
Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der 
Ehegatten oder Lebenspartner, Geschwister der Eltern, Personen die durch 
ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher 
Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern 
und Pflegekinder). 


